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Ziele und Methoden KWP
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 Vorgriff auf gesetzliche Verpflichtung nach WPG und Förderung durch Land / KlimaG BW im  

Konvoi mit Dettingen u.T. und Bissingen a.d.T.

 „strategisches Planungsinstrument“ zur Gestaltung der Wärmewende bis 2040

 Pfad zu „klimaneutraler Wärmeversorgung“ bis 2040 

 „Leitplanken“ zur Planung für Kommune, Bürgerschaft, Gewerbe und Industrie

 Aktivierung wichtiger Akteure, der kommunalen Verwaltung und der Bürgerschaft

 Verknüpfung mit dem GEG erfolgt erst wenn formelle Vorranggebiete im Sinne des GEG 

beschlossen werden
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Ziele und Methoden KWP
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gebäudescharfe Daten (KlimaG BW §33):

Verbrauchsangaben 
leitungsgebundener 

Energieträger

Kehrbücher

3D-Gebäudedaten

ALKIS Gebäude

Bilanz über 
Stadtgebiet

Kartendarstellung: 
Aggregation auf 

Baublockebene mit 
mindestens 5 

beheizten Gebäuden

Kommunaler 
Wärmeplan

Daten-
verarbeitung 
in geschützter 
Umgebung

Nach Projekt-
bearbeitung 
werden 
gebäude-
scharfe Daten 
gelöscht
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Ergebnisse Ist-Zustand
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Ergebnisse Potentiale
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 Gebäudemodernisierung / 

Effizienzsteigerung: 

ca. 8% bis 2030; ca. 14% bis 2040

 Geothermie mit Erdwärmesonden

 Solares Potential auf Dächern

 Solares Potential auf Freiflächen

 Abwärmenutzung aus der Kläranlage: 

evtl. Potential für  Wärmezentrale

 Andere: Abwasser, Abwärme, 

Außenluft…

Kartenausschnitte: ISONG
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Perspektive Wärmeversorgung in Owen

 Vorgabe: Künftige Deckung aus 100% 

erneuerbaren Quellen, vorrangig lokal

 Wasserstoff / „grüne Gase“ aus lokalen oder 

überregionalen Quellen – nur in KWK-

Anlagen in Wärmenetzen oder Industrie / 

Gewerbe

 Feuerstätten zu Wärmepumpen mit 

möglichst effizienten Quellen (Erdwärme)

 Holz zur dezentralen Wärmeerzeugung mit 

moderatem Anstieg

 Neue Wärmenetze:

• Abwärme Kläranlage und Wärmezentrale an 

Teckhalle 

• Neubaugebiet Owen-West

9
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Perspektive Wärmeversorgung in Owen
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1. Evaluation Erschließung Abwasserwärmepotential aus 

Kläranlage und Aufbau Zentrale bei Teckhalle in Verbindung 

mit Wärmenetz in Richtung Ortskern

2. Energiekonzept für das Erweiterungsgebiet „Owen West“, 

mglst. unter Prüfung der Mitversorgung von umliegenden 

Bestandsgebäuden

3. Fokusgebiet „WP-Ready“: Bedarfssenkung, PV, effiziente 

Quellen, evtl. „kalte Nahwärme“

Für die Entwicklung von Wärmenetzen ist ein Investor / Betreiber 

notwendig, da in der Kommune keine Ressourcen dafür 

vorhanden sind!

1

2

3

1
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Perspektiven für Bürgerschaft aus der KWP
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Keine kurzfristige 
Perspektive für ein 

Wärmenetz-
Vorranggebiet im Sinne 

des WPG in Owen

Wasserstoff spielt bis 
2040 keine Rolle für 

Heizzwecke in privaten 
Wohngebäuden mit 

Einzelheizungen

Bedarfssenkung ist 
sowohl für ein neues 

Wärmenetz als auch für 
lokale Potentiale an 

Erneuerbaren sinnvoll

Geförderte SFP als 
hochwertige Grundlage 

zur (schrittweisen) 
Entwicklung des 

Gebäudes

KWP ersetzt keine 
Fachberatung vor Ort 
durch Energieberater 

und Handwerk sondern 
liefert Anhaltspunkte für 

verfügbare Optionen

Lokale Potentiale aus 
Solarenergie, 

Geothermie, Holz sowie 
Außenluft vorrangig 

nutzen
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Perspektiven für Kommune aus der KWP
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Verstetigung der Energiewende in Owen durch Moderation, Vernetzung und Information:

• Angebote der Energieagentur des Landkreises

• Engagement der Bürgerschaft gefragt

Prüfung der Machbarkeit eines Wärmenetzes aus Kläranlage und Teckhalle sowie weiterer Quellen:

• Konzeption und Bewertung eines möglichen Wärmetauschers im Ablauf der Kläranlage

• Flächen in der Nähe der Kläranlage zur Strom- oder Wärmeerzeugung

• Bewertung Teckhalle als möglichen Standort iKWK (Erdgas / H2-ready)

• Prüfung weiterer Quellen am Nord-Ostrand (Freiflächensolaranlagen, Agro-Thermie/-PV)

Klimafreundliche Energieversorgung des Erweiterungsgebiets Owen-West

Unterstützung von Bauherren / Gebäudeeigentümern zur klimafreundlichen Wärmeversorgung:

• Gutachten mit verbesserten Planungsgrundlagen zu Erdwärmesonden

• Flächen zur Nutzung erneuerbarer Potentiale (z.B. kalte Nahwärme)

Klärung Investor- / Betreibermodell für Wärmenetz(e)
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Fragen / Diskussion / Austausch
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Kommunale Wärmeplanung:

Owen

17. April 2024

www.ksa-es.de

Welche Möglichkeiten ergeben sich für 

Sie als unsere Bürger und Bürgerinnen



Über die Klimaschutzagentur
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• Kommunales, gemeinnütziges 
Beteiligungsunternehmen

• Seit 01/2022 im Regelbetrieb. 12 
Mitarbeitende (7 Planstellen und 5 
Honorarkräfte – rund 5,5 VZÄ)

• Neutrale und qualifizierte Erstberatung für 
Kommunen, Privatpersonen und 
Unternehmen sowie Öffentlichkeits- und 
Netzwerkarbeit  rund um die Themen 
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

• Projektbegleitung und Beratungsleistungen 
für Kommunen

• Kooperationspartner u. a. der KEA-BW

www.ksa-es.de
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2023: Rekordabsatz bei Heizungsver-
käufen durch Vorzieheffekte

Quelle: www.bdh-industrie.de

Änderungen 2023 zu 2022: Gas: 790.500 Stück (+ 32 %), Öl: 112.500 Stück (+ 99 %), Wärmepumpe: 356.000 Stück (+ 51 %),  Biomasse: 49.500 Stück (-44 %)
Andere Technologien (wie Solarthermie) fehlen in Übersicht, waren aber rückläufig



GEG 2024 - Übersicht wichtigste 
Neuerungen
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• Seit dem 1. Januar 2024 soll möglichst jede neu eingebaute 
Heizung zu 65% mit Erneuerbaren Energien betrieben werden.

• Keine sofortige Austauschpflicht für bestehende Heizungen. 
Es gibt Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen.

• Es gibt eine Obergrenze: Ab 2045 sollen die Heizungen nicht 
mehr mit fossilen Brennstoffen/fossilem Erdgas oder Heizöl 
betrieben werden.

www.ksa-es.de
Alle Angaben ohne Gewähr!
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Austausch Zentralheizung

Einbau einer Heizung ohne 

mind. 65% EE übergangsweise 

für 5 Jahre möglich

Keine Versorgung 

möglich durch Wärme-/  

Wasserstoffnetz

Geplantes Wärmenetz Geplantes Wasserstoffnetz

Einbau einer Heizung mit mind. 

65% EE:

- Wärmepumpe

- Stromdirektheizung

- Solarthermie

- Biomasse

- Grüner/blauer Wasserstoff

- Wärmepumpen-Hybridheizung

- Solarthermie-Hybridheizung

Einbau einer 

Gasheizung H2-ready

Anschluss an ein 

Wasserstoffnetz

bis 2045

Heizung ohne mind. 65% EE 

darf weiterbetrieben werden, 

wenn mit Wärmenetzbetreiber 

ein Versorgungsvertrag 

abgeschlossen wird:

- Umstellung auf Wärmenetz,  

sobald verfügbar

- Spätestens nach 10 Jahren

Kommunale 

Wärmeplanung

Anschluss an ein 

Wärmenetz

Pflichtberatung bei Einbau fossiler 

Heizung durch Schornsteinfeger, 

Installateur oder Energieberater

Neubauten in Neubaugebieten Bestandsgebäude/Neubauten 

in Bestandsgebieten

Einbau einer Heizung ohne mind. 

65% EE möglich; ab 2029

stufenweise ansteigende Anteile 

an EE

 Ab 1.7.2026 >100.000 Einwohner
 Ab 1.7.2028 <100.000 Einwohner
 Ausweisung eines Wärme-/Wasserstoffnetzes

Seit 
1.1.2024

Seit 
1.1.2024
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Quelle: Bosch

Austausch Etagenheizung

Alle neuen 

Etagenheizungen, die 

nicht an Zentralheizung 

angeschlossen werden, 

müssen 65% EE erfüllen

Alle neue Etagen-

heizungen müssen 

65% EE erfüllen

Verpflichtung zum 

Einbau einer 

Zentralheizung

Einbau einer neuen Etagenheizung 

ohne mind. 65% EE übergangsweise 

für 5 Jahre möglich

Teilweise oder voll-

ständige Umstellung

auf Zentralheizung

Entscheidung 

getroffen
Entscheidung 

nicht getroffen

Frist verlängert sich bis 

Anschluss an Zentral-

heizung, aber höchstens 

8 Jahre

Weiterhin 

Etagenheizungen

Pflichtberatung bei Einbau fossiler 

Heizung durch Schornsteinfeger, 

Installateur oder Energieberater

Ab 1.7.2026 >100.000 Einwohner
Ab 1.7.2028 <100.000 Einwohner
Ausweisung eines Wärme-/Wasserstoffnetz



GEG 2024 – Ausnahmeregelungen
(„unzumutbare Härte“)
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• Gründe sind z.B. Unwirtschaftlichkeit oder besondere 
persönliche, bauliche oder sonstige Umstände 
(Finanzierungsschwierigkeiten, Pflegebedürftigkeit)

• Befreiungsantrag wird bei der zuständigen Behörde gestellt

www.ksa-es.de
Alle Angaben ohne Gewähr!



Hauseigene Lösungen im Detail
Gelten pauschal und nachweisfrei als 65%-Erfüllungsoption
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Luft-, Wasser- oder Erdreichwärmepumpen

Pellet- oder Scheitholzheizungen und -öfen 

§ 71c

§ 71g

Wärmepumpe

Biomasse



Hauseigene Lösungen im Detail
Gelten pauschal und nachweisfrei als 65%-Erfüllungsoption
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Wärmepumpen-Hybrid

Wärmepumpe in Kombination mit 

• Biomasse oder 

• Gas- oder Öl-Brennwertkessel mit einem Anteil der 

Wärmepumpe an der Heizlast von mind. 30 bzw. 40 %*

Anforderung
• gemeinsame Steuerung der beiden Heizungen mit 

Vorrangschaltung der Wärmepumpe
§ 71h

Wärmepumpe

Biomasse

Solarthermie** in Kombination mit 

• Biomasse oder

• Gas- oder Öl-Brennwertkessel mit 

60 % erneuerbaren Energien-Anteil*** 

Solarthermie-Hybrid
§ 71h 
§ 71g

§ 71c

§ 71g

* abhängig von Betriebsart. Bei Kombination mit Öl oder Gas muss die thermische Leistung der Wärmepumpe bei 

bivalent (teil-)parallelem Betrieb 30 Prozent der Heizlast betragen, bei bivalent alternativem Betrieb sind es 40 

Prozent. ** In Abhängigkeit der Wohnfläche, muss eine bestimmte Aperturfläche (=tatsächlich wirksame Solarmodul-

Fläche) erreicht werden Die Mindestfläche bei 1 oder 2 Wohneinheiten beträgt 0,07 m² pro m² Wohnfläche und ab 3 

Wohneinheiten 0,06 m² pro m² Wohnfläche.  *** Erneuerbarem Brennstoff aus Biomasse oder grünem oder blauem 

Wasserstoff.



Hauseigene Lösungen im Detail
Gelten pauschal und nachweisfrei als 65%-Erfüllungsoption
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Wärmepumpen-Hybrid
§ 71h

Wärmepumpe

Biomasse

Solarthermie-Hybrid
§ 71h 
§ 71g

§ 71c

§ 71g

§ 71d
Stromdirektheizung

Anforderungen 
• Effizienzhaus 40-Standard (hinsichtlich Gebäudehülle), 

wenn Heizkörper oder Fußbodenheizung vorhanden
• Effizienzhaus 55-Standard (hinsichtlich Gebäudehülle), 

wenn Heizkörper oder Fußbodenheizung nicht vorhanden

Ausnahmen
• eigengenutzte Gebäude mit bis zu zwei Wohneinheiten 

haben keine Anforderung an Dämmstandard 

• Austausch oder Reparatur einzelner bestehender

Stromdirektheizungen möglich



Hauseigene Lösungen im Detail
Gelten pauschal und nachweisfrei als 65%-Erfüllungsoption
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Öl- oder Gasheizung 65 Prozent erneuerbarem Brennstoff 
65 Prozent der Wärme, die durch die Anlage bereitgestellt 

wird, muss aus Biomasse, grünem oder blauem 
Wasserstoff (H2) stammen

§ 71f 
§ 71g



Welche Heizung passt zu welchem 
Haus?
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Gebäudealter, unsaniert

Vor 1978 1978 - 1995 Nach 1995

Wärmepumpe x () 

Biomasse   

Wärmepumpen-

Hybridheizung
  

Solarthermie-

Hybridheizung
  

Stromdirektheizung x x ()

Öl- und 

Gasheizungen mit 

65% EE

  



Fit für den Einsatz erneuerbarer 
Energien (EE-fit)
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Quelle: Zukunft Altbau



Fit für den Einsatz erneuerbarer 
Energien (EE-fit)
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Quelle: Zukunft Altbau



Überblick Energieberatungen
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Kostenlose Erstberatung Gebäudecheck Individueller 
Sanierungsfahrplan (iSFP)



Überblick Energieberatungen
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Wo
Klimaschutzagentur, Rathaus, Ämter

 z.B: in Lenningen und Kirchheim
Vor Ort Vor Ort

Dauer 45 min ca. 2 Stunden vor Ort 2-3 Stunden vor Ort

Kosten 0 Euro 30 Euro
Ca. 1.700 Euro bis 2.400 Euro (kleine 

Wohngebäude)

Förderung - -

80% der Kosten, max. 1.300 Euro

(max. 1.700 Euro für Gebäude

≥ 3 Wohneinheiten)

Ergebnis Überblick Sanierungsmaßnahmen Standardisierter Kurzbericht Individueller Sanierungsfahrplan

Termin-
vereinbarung

Verbraucherzentrale:

0711 – 66 91 10

Mo-Do 10 - 18 Uhr, Fr 10 - 14 Uhr

Verbraucherzentrale:

0711 – 66 91 10

Mo-Do 10 - 18 Uhr, Fr 10 - 14 Uhr

www.energie-effizienz-experten.de

Kostenlose Erstberatung
Individueller 
Sanierungsfahrplan (iSFP)Gebäudecheck



Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG)
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BEG Wohn-
gebäude 

Sanierung zu Effizienzhäusern

(Systemische) Effizienzhaus-Maßnahmen

BEG Nicht-
wohngebäude        

Sanierung zu Effizienzgebäuden

BEG Einzel-
maßnahmen

Sanierung von 
WG und NWG

Einzelmaßnahmen

Energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen für alle Maßnahmen

Zuschuss-
variante Kreditvariante

Optional: 
Ergänzungskredit

WG EH
WG/NWG 

EM
NWG EH

Quelle: Zukunft Altbau



Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG EM)
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• Investitionskostenzuschuss 

Effizienz-Einzelmaßnahmen

• Investitionskostenzuschuss 

Gebäudenetze

• Investitionskostenzuschuss 

Heizungsförderung

• Neuer Ergänzungskredit



Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG EM)
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Förderung für den Heizungstausch 
(BEG EM)
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Förderfähige Kosten max. 30.000 Euro

Grundförderung 30%

Klimageschwindigkeits-
bonus

20%

Austausch der Heizung bis Ende 2028

Einkommensbonus 30%

Für Haushalte mit zu versteuerndem 

Jahreseinkommen von weniger als 40.000 Euro

Höchstfördersatz 70%

Nutzung von natürlichen Kältemitteln oder Erd-, 

Wasser- oder Abwasserwärme bei Wärmepumpen

Effizienzbonus 5%

Zusätzlicher pauschaler Emissionsminderungs-

zuschlag von 2.500 Euro möglich



Förderung für Sanierungsmaßnahmen 
außer Heizung (BEG EM)
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15%

5%

20%

Was wird gefördert?

- Gebäudehülle (Wärmedämmung, Fenstertausch,…)

- Anlagentechnik

- Heizungsoptimierung

Zuschuss

iSFP-Bonus

Gesamt

Energieeffizienz-Experte

erforderlich



Förderübersicht: Bundesförderung 
für effiziente Gebäude (BEG EM)
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Quelle: BAFA (Stand: 1.1.24)



Neuer Ergänzungskredit
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Förderung

Förderbescheid 

liegt vor

Ergänzungskredit

- Zur Finanzierung von geförderten 

Einzelmaßnahmen (Heizungstausch 

und/oder andere Effizienzmaßnahmen)

- Für selbstgenutzte Wohneinheit

- Zu versteuerndes Haushalts-

jahreseinkommen: max. 90.000 €

- Kreditsumme: max. 120.000 € 

pro Wohneinheit

- Zinsvergünstigung: max. 2,5%
Bei 30 Jahren Laufzeit,

Zinsbindungsfrist 10 Jahre

Ansprechpartner

Beantragung des KfW-

Kredits bei beliebiger 

Geschäftsbank mit Vorlage 

von Förderbescheid



Steuerliche Förderung
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Max. 20 % von 200.000 € über 3 Jahre

1. Jahr 14.000 €
2. Jahr 14.000 € 40.000 €
3. Jahr 12.000 €

Wie vorteilhaft 
eine steuerliche 

Begünstigung ist, 
hängt von 

Einzelsituation und 
individuellen 

Steuersatz ab.

Sind die 
technischen 

Standards der BEG-
Einzelmaßnahmen 

erfüllt, reicht die Fach-
unternehmer-

erklärung des Hand-
werkers aus.

Quelle: Zukunft Altbau



Energiesparchecks

• Modernisierungscheck

• Wärmepumpencheck

• Wärmecheck

• Dämmstoffcheck

https://www.co2online.de/service/energiesparchecks/

Weiterführende Informationen

39

Anleitungen zu Energiesparmaßnahmen

• Dämmung von Kellerdecke/oberer Geschossdecke

• Dämmung von Rollladenkästen/Heizkörpernischen

• Klima-Splitgeräte zur Heizungsergänzung

https://passipedia.de/medien/medien/veroeffentlichungen

www.ksa-es.de
Alle Angaben ohne Gewähr!

Informationen zu GEG und BEG

• FAQ mit Antworten zu häufig gestellten Fragen

• Faktenblatt zur Novelle des GEG und zur Förderung 

www.energiewechsel.deBilder: co2-online



Annika Güresir

Beraterin Klimaschutz in Privathaushalten

Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH

Kandlerstraße 8

73728 Esslingen a. N.

Telefon: +49 711 - 20 70 30 - 74

E-Mail: gueresir@ksa-es.de

Web: www.ksa-es.de



Zeit für individuelle Fragen an den Infotischen mit den Referenten und Energieberater Jürgen 
Rieschl der Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen 

Holger Zimmermann Annika Güresir & Moritz Jaborek

Energieberater Jürgen Rieschl


